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Text 

§ 132a. (1) Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG 1994) haben unbeschadet anderer gesetzlicher 
Vorschriften dem die Barzahlung Leistenden einen Beleg über empfangene Barzahlungen für Lieferungen 
und sonstige Leistungen (§ 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994) zu erteilen. Als Beleg gilt auch ein entsprechender 
elektronischer Beleg, welcher unmittelbar nach erfolgter Zahlung für den Zugriff durch den die 
Barzahlung Leistenden verfügbar ist. Erfolgt die Gegenleistung mit Bankomat- oder Kreditkarte oder 
durch andere vergleichbare elektronische Zahlungsformen, so gilt dies als Barzahlung. Als Barzahlung 
gilt weiters die Hingabe von Barschecks sowie vom Unternehmer ausgegebener und von ihm an Geldes 
statt angenommener Gutscheine, Bons, Geschenkmünzen und dergleichen. 

(2) Die Belegerteilungsverpflichtung kann im Falle einer Organschaft (§ 2 Abs. 2 Z 2 UStG 1994) 
auch von der Organgesellschaft, im Falle der Unternehmereinheit im Sinn des Umsatzsteuerrechtes auch 
von einer der in der Unternehmereinheit zusammengeschlossenen Personengesellschaften 
(Personengemeinschaften) erfüllt werden. 

(3) Die Belege haben mindestens folgende Angaben zu enthalten: 

 1. eine eindeutige Bezeichnung des liefernden oder leistenden Unternehmers oder desjenigen, der 
gemäß Abs. 2 an Stelle des Unternehmers einen Beleg erteilen kann, 

 2. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung des 
Geschäftsvorfalles einmalig vergeben wird, 

 3. den Tag der Belegausstellung, 
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 4. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und 
den Umfang der sonstigen Leistungen und 

 5. den Betrag der Barzahlung, wobei es genügt, dass dieser Betrag auf Grund der Belegangaben 
rechnerisch ermittelbar ist. 

(4) Die im Abs. 3 Z 1 und 4 geforderten Angaben können auch durch Symbole oder Schlüsselzahlen 
ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige Bestimmung aus dem Beleg oder anderen bei dem die 
Lieferung oder sonstige Leistung erbringenden Unternehmer vorhandenen Unterlagen gewährleistet ist. 
Die in Abs. 3 Z 4 geforderten Angaben können auch in anderen beim Unternehmer oder 
Leistungsempfänger, soweit dieser ebenfalls Unternehmer ist, vorhandenen Unterlagen enthalten sein, 
wenn auf diese Unterlagen im Beleg hingewiesen ist. 

(5) Der Leistungsempfänger oder der an dessen Stelle die Gegenleistung ganz oder teilweise 
erbringende Dritte hat den Beleg entgegenzunehmen und bis außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten 
mitzunehmen. 

(6) 

 1. Vom Beleg ist eine Durchschrift oder im selben Arbeitsgang mit der Belegerstellung eine 
sonstige Zweitschrift anzufertigen und aufzubewahren. Als Zweitschrift im Sinn dieser 
Bestimmung gilt auch die Speicherung auf Datenträgern, wenn die Geschäftsvorfälle spätestens 
gleichzeitig mit der Belegerstellung erfasst werden. Die Aufbewahrungsverpflichtung gilt neben 
Zweitschriften auch für die in Abs. 4 genannten Unterlagen, beginnt mit der Belegerstellung und 
beträgt sieben Jahre ab Schluss des Kalenderjahres, in dem der Beleg ausgestellt wurde. 

 2. Die Durchschrift (Zweitschrift) zählt zu den zu den Büchern oder Aufzeichnungen gehörigen 
Belegen. 

(7) Die Angaben des Abs. 3 Z 2 und 3 sowie die Anfertigung und Aufbewahrung einer Durchschrift 
(Zweitschrift) können bei Berechtigungsausweisen (insbesondere bei Eintrittskarten und Fahrausweisen) 
unterbleiben, wenn deren vollständige Erfassung gewährleistet ist. 

(8) Bei Verwendung von elektronischen Registrierkassen, Kassensystemen oder sonstigen 
elektronischen Aufzeichnungssystemen nach § 131b hat der Beleg zusätzlich zu den in Abs. 3 
angeführten Mindestangaben weitere Angaben, die insbesondere zur Nachvollziehbarkeit des einzelnen 
Geschäftsvorfalles und der Identifizierung des belegausstellenden Unternehmers dienen, zu enthalten. Der 
Bundesminister für Finanzen kann diese weiteren Angaben durch Verordnung festlegen. 
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